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Amtsblatt sowie Mitteilungen und Informationen aus dem Hausener Ortsgeschehen

Grundschule Hausen: 

Rektorin Barbara Sallinger geht in Ruhestand

In -coronabedingt - kleinem Rahmen wurde Rektorin Babara Sallinger zum Schuljahresende 
2019/2020 in den Ruhestand verabschiedet. 

Barbara Sallinger war zum Schuljahr 2013/2014 von der Angenbachtalschule in Häg-Ehrsberg an 
die Grundschule Hausen gekommen, wo sie die Nachfolge von Dieter Walz antrat. Ihre Erfahrung 
an verschiedenen Schultypen, ihre Zusatzqualifikation in der Montessori-Ausbildung, und ihre 
sportlichen Fähigkeiten haben ihre Arbeit als Schulleiterin geprägt und waren wertvoll für Eltern, 
Schüler und die Gemeinde als Schulträgerin.

Mit herzlichen Worten dankten ihr die Wegbegleiter, allen voran Bürgermeister Bühler als Ver-
treter der Gemeinde als Schulträger, sowie Andrea Kiefer für die Verwaltung, Kindergartenleiter 
Oleg Stavnicuk, das Lehrerkollegium, die Elternvertreterin Frau Stefanie Hahn und der Vorsitzen-
de des Fördervereines Grundschule Hausen, Elmar Vogt. „Hervorragend organisiert, kreativ und 
höchst zuverlässig“ beschrieb Bürgermeister Bühler die scheidende Rektorin und bedankte sich 
auch für den von ihr zuletzt für die Grundschule noch erstellten Medienentwicklungsplan. Das 
passende Abschiedsgeschenk der Schülerinnen und Schüler an ihre beliebte Lehrerin war eine 
konditionell herausfordernde gemeinsame Wandertour von Hausen zur Hohen Möhr und zurück. 

Mit herzlichem Dank wurde auch die dienstälteste Lehrerin an der Schule, Frau Antje Rösch, ver-
abschiedet. 20 Jahre lang hat sie ihren Schuldienst an der Schule in Hausen geleistet, dabei drei 
Rektoren als Vorgesetzte erlebt und vielen, mittlerweile erwachsenen Schülern die Grundlagen 
gelehrt. Frau Rösch wechselt an eine Schule in der Nähe ihres Wohnortes. 

Als kommissarische Schulleiterin für das neue Schuljahr 2020/2021 hat das Staatliche Schul-
amt Hanna Seemann bestimmt.

von links nach rechts: Barbara Sallinger, Bürgermeister Bühler, Antje Rösch. 
Foto © Grundschule Hausen: Verabschiedung von Rektorin Barbara Sallinger
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Landesapothekerkammer Baden-Württemberg, Villastr. 1, 70190 Stuttgart

Tel.: 07625 - 9 26 20
Schopfheimer Str. 5, 79669 Zell im Wiesental Mo. 08:30 bis Di. 08:30 Uhr

Notrufnummern, Bereitschaftsdienste, wichtige Rufnummern

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:
Montag, Dienstag, Donnerstag   8 - 12 Uhr 
Mittwoch               14 - 18 Uhr
Freitag        7 -12 Uhr

Recycling-Hof Schopfheim, Lusring 10
Es werden folgende Wertstoffe angenommen:
Sortenreines Papier (ungebündelt), Mischpapier (un-
gebündelt), Kartonage, Hohlglas, Altmetall, Aluminium, 
Möbelholz, Elektronikschrott, Haushaltsbatterien, Sanitär-
keramik, Altkleider. Öffnungszeiten: Di 8-12 Uhr, Mi. 14-17 
Uhr, Do 14-17 Uhr, Sa 8-14 Uhr.
Recyclinghof Zell, Riedicher Straße 17 

Dienstag 09:00 - 12:00 Samstag 09:00 - 13:00 
Mittwoch 17:00 - 19:00

Donnerstag, 20. August 20

Restmüllabfuhr

Polizei/Notruf                      110  
Feuerwehr und Rettungsdienst                    112      
Krankentransport                                     19222  
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:          0180322255535
Gas        66 90 86  
Energiedienst AG Service-Nr.               07623 92-1800 
Störungs-Nr.                                   07623 92-1818  
Diakonisches Werk Schopfheim kirchl. 
Sozialarbeit, allg. Lebensberatung, Sozialberatung       2720
Zeugenhilfe (Opfer-Zeugenbetreuung)  
LG Waldshut-Tiengen                         07751/881 309
Krankenhaus Schopfheim    395-0   
Giftnotruf Freiburg          0761/270-4361  
Drogen- Jugendberatung               07621/2085  
Telefon-Seelsorge      0800/1110111   
Hospizgruppe Schopfheim: Ehrenamtliche 
Begleitung schwerkranker und sterbender 
Menschen, Entlastung der Angehörigen. Sie 
erreichen uns unter der Tel.-Nr   07622-697596-0 
e-mail: hospiz-schopfheim@gmx.de 
Bereitschaftsdienst Tierärzte: Für Notfälle außerhalb der Sprech-
zeiten an Werktagen / Feiertagen und Wochenenden sind die er-
reichbaren Praxen und Kliniken auf  www.tiernotdienst-loerrach.de        
aufgeführt und über die zentrale Notdienstnummer   
07621 3528   zu erreichen       

I-punkt der Fritz-Berger-Stiftung Zell im Wiesental: 
Bürgerheim, Hans-Fräulin-Platz 2                07625 / 9188775
Mittwochs von 9 bis 13 Uhr
DRK:   Menue-Service (Mahlzeitend. Tiefkühlfrisch)   07621 / 151549     
Hausnotruf + Nachbarschaftshilfe               07621 / 151541 
Rechtliche Betreuungen/SKM       07622/671717-0 
Kinder-Jugendtelefon 
(Mo-Fr 14.00 Uhr bis20.00 Uhr kostenlos) 0800 / 1110333       
Kinderschutzbund Schopfheim Büroz. Mo, 
Mi, Do, Fr  v. 9-11 Uhr, psych. Beratung von 
Kindern, Jugendlichen und Eltern, Tagesmütter-
und Babysittervermittlung   63929 
Polizeirevier Schopfheim           66698-0  
Psychologische Beratungsstelle         5800    
Zufluchtsort für mißhandelte Frauen und 
ihre Kinder, Tag und Nacht erreichbar unter:   07621/49325
Caritasverband für den Landkreis Lörrach e.V.:
Demenzberatungsstelle , Graziella Scholer, 
Haagenerstraße 15a, 79539 Lörrach,     07621/9275-21
Häuslicher Betreuungsdienst und Betreuungsgruppen für Men-
schen mit Demenz, Carola Behringer, Haagenerstraße 15a, 
79539 Lörrach,          07621/9275-25
CURARE gGmbH Ambulante Dienste des Evang. Sozialwerks 
Wiesental e.V. in Schopfheim & Umgebung Tel.: 07622 3900-138
info@curare-wiesental.de  www.curare-wiesental.de

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst im Landkreis Lörrach
Teilweise gab es in der Vergangenheit für die augen-, kinder- und HNO-ärztlichen Notfalldienste noch 0180er Rufnummern. Diese wer-
den ab sofort über die bundesweite Rufnummer 116117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst vermittelt.Anruf ist kostenlos. Öffnungs-
zeiten der Notfallpraxis in Schopfheim: Kreiskrankenhaus Schopfheim Schwarzwaldstr. 40  79650 Schopfheim. Öffnungszeiten Sa, So 
und an Feiertagen 9 – 13 Uhr und 16 – 19 Uhr. Wenn Sie nachts, am Wochenende oder an Feiertagen einen Arzt brauchen und nicht 
bis zur nächsten Sprechstunde warten können, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst für Sie da, den Sie während der Öffnungszeiten 
ohne vorherige Anmeldung direkt aufsuchen können.

Flüchtlingsbetreuung Hausen im Wiesental

Caritas Flüchtlingsbetreuung 
Bläsiweg 9
79650 Schopfheim

Christine Scheller      mob.: 0151 61617795
Email: christine.scheller@caritas-loerrach.de

Moevi Akue mob.: 0151 61617726    Tel.:  07621 410-5463   
Email: moevikonto.akue@caritas-loerrach.de

Sprechstunde: 
Die Sprechstunde fällt bis auf weiteres aufgrund der Coronapandemie aus.

Notdienstplan vom 17.08.2020 bis 23.08.2020
für 114 - Bad Säckingen-Schopfheim

Landesapothekerkammer Baden-Württemberg, Villastr. 1, 70190 Stuttgart Stand: 09.08.2020 16:31 Uhr

Montag, 17.08.2020:
Bad-Apotheke Maulburg Tel.: 07622 - 67 41 60
Hauptstr. 43, 79689 Maulburg Mo. 08:30 bis Di. 08:30 Uhr

Dienstag, 18.08.2020:
Schwarzwald-Apotheke Bad Säckingen Tel.: 07761 - 73 21
Schützenstr. 16, 79713 Bad Säckingen Di. 08:30 bis Mi. 08:30 Uhr

Mittwoch, 19.08.2020:
Bahnhof-Apotheke Schopfheim Tel.: 07622 - 81 34
Scheffelstr. 12, 79650 Schopfheim Mi. 08:30 bis Do. 08:30 Uhr

Donnerstag, 20.08.2020:
Stadt-Apotheke Wehr Tel.: 07762 - 5 22 80
Hauptstr. 69, 79664 Wehr, Baden Do. 08:30 bis Fr. 08:30 Uhr

Freitag, 21.08.2020:
Wiesental-Apotheke Zell Tel.: 07625 - 9 26 20
Schopfheimer Str. 5, 79669 Zell im Wiesental Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr

Samstag, 22.08.2020:
Apotheke am Wehrahof Tel.: 07762 - 7 08 97 46
Hauptstr. 4-6, 79664 Wehr, Baden Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr

Sonntag, 23.08.2020:
Adler-Apotheke Brennet Tel.: 07761 - 89 79
Basler Str. 18 - 20, 79664 Wehr, Baden (Öflingen) So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr
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Veranstaltungen

Bis auf weiteres keine Bekanntgabe geplanter Veranstaltungen

Kulturelles:

Folgende zusätzliche Angebote können wir Ihnen und Ihren Besucherinnen und 
Besuchern anbieten:

Führungen: durch das Museum für Gruppen ab 10 Personen, Info unter 
07622/687323
- Museumspass: berechtigt zum Eintritt in über 300 Museen, Schlösser und Gär-
ten. Bis 5 Kinder   können umsonst mitgenommen werden.
- Geschenkgutscheine: für Eintritte und  Führungen ins Literaturmuseum

Öffnungszeiten: 
Feb.bis Dez.:
Mittwoch, Samstag und Sonntag: 
13.30 - 17.00 Uhr

Amtliche Bekanntmachung

Gemeindeverwaltung:

S a t z u n g
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 

Musikschule Mittleres Wiesental (Musikschulgebührensatzung) in der Fassung der
letzten Änderungssatzung vom 01.01.2016

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und der 
§§ 2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG), jeweils in der aktuell gültigen
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Steinen am 30.06.2020 folgende Satzung zur Änderung der

Musikschulgebührensatzung beschlossen:

Artikel 1
Satzungsänderungen

(1)Das Gebührenverzeichnis nach § 1 Absatz 1 der Satzung erhält folgende Fassung:

Unterrichtsgebühren 

Klassenunterricht:

Spielraum Musik (40 Minuten) 27,--
Musikalische Früherziehung,
Grundausbildung 27,--
Babykurs 25,--
Instrumentenkarussell (einschl. Leihgebühr) 34,--
Ballett 27,--
Kleingruppe ab 5 Schüler 45 Min. 27,--
ab 6 Schüler 60 Min. 27,--

Gruppenunterricht:

2 Schüler 30 Min. 40,--
2 Schüler 45 Min. 60,--
3 Schüler 45 Min. 40,--
4 Schüler 45 Min. 30,--
4 Schüler 60 Min. 40,--

Einzelunterricht:

1 Schüler 45 Min. 108,--
1 Schüler 30 Min. 72,--
1 Schüler 15 Min. (in Verbindung mit anderer 36,--
Unterrichtsform)

Erwachsene Einzelunterricht:

Unterrichtsabonnement 310,--
(10 Termine á 30 Min. nach Absprache)

Erwachsene Gruppenunterricht:

10 Termine á 45 Min.
bis 3 Teilnehmer 180,--
ab 4 TN 140.--
ab 6 TN á 60 Min. 140,--

Ergänzungsfach: 17,--

Ohne Besuch eines Hauptfaches
(ansonsten kostenfrei)

Sonstige Gebühren

Instrumentenmiete pro Jahr:

Akkordeon 15,--
Blechblasinstrumente 10,--
Bongo 2,--
Gitarre 5,--

1
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Amtliche Bekanntmachung
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1
Keyboard 5,--
Klarinette, Querflöte 15,--
Saxophon 20,--
Snare Drum Starter Set 5,--
Violinen 3/4, 4/4, Cello 20,--
Violinen 1/8, 1/4, 1/2 15,--

Anmeldegebühr: 15,--

Auswärtigentarif:

%-Aufschlag auf die entsprechenden Tarife:

Einzelunterricht 40 %
Gruppentarif 25 %

(2) § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

Die monatliche Unterrichtsgebühr bezieht sich auf eine Wochenstunde zu 45 Minuten.

(3) § 1 erhält einen Absatz 4 in folgender Fassung:

Schüler, die außerhalb der Gemeinden Steinen, Schopfheim, Maulburg und Hausen wohnen, müssen einen Zuschlag auf
die Unterrichtsgebühren bezahlen.

(4) Der bisherige § 5 (Ferien und Ausnahmeregelungen) wird neu zu § 7, 
der bisherige § 6 (Inkrafttreten) wird neu zu § 8

(5) Neu eingefügt wird § 5 in folgender Fassung:

§ 5 Räumlichkeiten, Unterrichtsgebäude

(1) Der Unterricht findet in den Unterrichtsgebäuden der Musikschule und in den von den Gemeinden Steinen, 
Schopfheim, Maulburg und Hausen zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten statt.

(2) Falls aufgrund höherer Gewalt die Räumlichkeiten für die Musikschule nicht nutzbar sind, können die 
Unterrichtsstunden, soweit die technischen Voraussetzungen bei den Schülern gegeben sind, Online gehalten werden.

(6) Neu eingefügt wird § 6 in folgender Fassung:

§ 6 Angebote im Online-Unterricht

(1) Unterricht in Kursen (z.B. Theorieunterricht, Music Production, …) können zum Teil auch Online angeboten werden.

(2) Bei längerer Erkrankung einer Lehrkraft oder eines Schülers, bei dem ein persönlicher Kontakt nicht möglich ist, 
können übergangsweise auch Online-Stunden vereinbart werden.

(3) Bei Ausfall des Unterrichts aufgrund höherer Gewalt, kann die Musikschule für einen begrenzten Zeitraum den 
Unterricht komplett auf Online-Unterricht umstellen, sofern die technischen Voraussetzungen bei den Schülern gegeben 
sind. Ist kein Online-Unterricht möglich, werden Nachholstunden vereinbart. 

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.09.2020 in Kraft.

Steinen, den 30.06.2020

Braun
Bürgermeister

Hinweis zur Bekanntmachung der Satzung:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Steinen 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, eine eventuelle Genehmigung oder die Bekanntmachung dieser 
Satzung verletzt worden sind. 

2
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Gemeindeverwaltung:

Coronabedingte Vorsichtsmaßnahmen für Rathausbesucher

Wir versuchen, hinsichtlich Öffnungszeiten und Dienstleistung wieder zum 
Normalbetrieb für den Bürger zurückzukommen. Dennoch bleiben einige 
Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen bestehen. Gerne und vorzugsweise 
kann ein Besuchstermin mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vereinbart 
werden. Wegen der beengten Verhältnisse im Rathaus ist die Personenzahl im 
Gebäude beschränkt. Wir bitten Sie an der Eingangstür zu klingeln, so behalten wir 
den Überblick über die Anzahl der Besucherinnen und Besucher im Rathaus.

Weiterhin gelten coronabedingt folgende Hygieneschutzmaßnahmen. Das Betreten 
des Gebäudes ist nur mit einer Mund-Nasen-Maske erlaubt und der Mindestabstand 
von 1,50 m ist einzuhalten. Ein Händedesinfektionsmittel steht im Eingangsbereich 
zur Benutzung zur Verfügung.

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
Mi: 14.00 - 18.00 Uhr
Fr: 7.00 Uhr - 12.00 Uhr

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Gemeindeverwaltung Hausen im Wiesental
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Gemeindeverwaltung:

Schulbeginn 20/21 der Grundschule Hausen i.W.

Die Schule beginnt nach den Sommerferien am Mo., 14.09.2020 für Klasse 2,3,4um 8.30 
Uhr und endet um 11.45 Uhr. Ein Eröffnungsgottesdienst findet auf Grund der aktuellen 
Situation nicht statt.Die neuen Erstklässler werden am 19.09.2020 eingeschult.

Grundschule Hausen i,W.:
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Es besteht hohe

Waldbrandgefahr 
Die hohen Temperaturen und die langanhaltende Trockenheit
führen im Wald zu einer erhöhten Brandgefahr. Abgestorbene
Pflanzenteile, trockene Streu und im Wald verbliebenes Restholz,
das eigentlich nach dem natürlichen Verrottungsprozess als
willkommener Nährstoffspender dienen soll, sind sehr leicht
entzündlich. Ein entstehendes Feuer fände reichlich Nahrung und
würde sich sehr schnell ausbreiten können. Deshalb sind
Waldbesucher und Waldbesitzer zu absoluter Vorsicht aufgerufen.
Denn ein Waldbrand entsteht in der Regel nur durch menschlichen
Leichtsinn oder Unachtsamkeit. Eine Entstehung auf natürliche Art,
etwa durch einen Blitzeinschlag, ist unwahrscheinlich.

Waldbesucher und -besitzer sind deshalb bei steigender Waldbrandgefahr aufgerufen, folgende

Regeln zu beachten:

 Vom 1. März bis 31. Oktober gilt im Wald ein grundsätzliches Rauchverbot

 Feuer  machen ist  normalerweise  nur  an  den  offiziellen,  fest  eingerichteten

Feuerstellen auf  den  Grillplätzen  erlaubt.  Allerdings  besteht  wegen  der  aktuellen

Wetterlage  ein  deutlich  größeres  Risiko  als  sonst,  so  dass  auch  diese  Feuerstellen

kurzfristig geschlossen werden können und das Feuer machen damit dann verboten wäre.

 Auch  an  den  erlaubten  Stellen  muss  das  Feuer  immer  beaufsichtigt und  vor  dem

Verlassen unbedingt vollständig gelöscht werden.

 Nicht gestattet ist das Grillen im Wald auf mitgebrachten Gartengrillgeräten

 Offenes Feuer  außerhalb des Waldes muss mindestens 100 Meter  vom Waldrand

entfernt sein

 Kraftfahrzeuge nicht  seitlich  an Waldwegen parken,  damit  großen  Löschfahrzeugen

nicht  die  Zufahrt  versperrt  wird.  Außerdem  können  heiße  Katalysatoren  an  der

Fahrzeugunterseite dürres Gras in Brand setzen!

 keine Glasflaschen sorglos liegen lassen, da der Brennglaseffekt zu offenem Feuer

führen kann

Waldbesitzer werden zu besonderer Vorsicht beim Verbrennen von Reisig und Rinde zur 
Bekämpfung der Borkenkäfer angehalten. Über die Hälfte der Waldbrände entstehen durch 
Fahrlässigkeit und wären daher weitgehend vermeidbar. Das Feuer nie unbeaufsichtigt lassen.

Verstöße werden als Ordnungswidrigkeit geahndet, können aber je nach konkreter Situation auch 
als Straftat gewertet werden.

Wenn es doch einmal zu einem Brand kommt, ist es wichtig, dass er so schnell wie möglich und 
mit genauer Ortsangabe gemeldet wird (Notruf 112).

Wir bitten die Bevölkerung um Beachtung und Verständnis!

Forstbezirk Kandern, Hauptstraße 39, 79400 Kandern

Regionales



31/20

8

Hausener Woche

Aus der Gemeinde

Recherchiert und aufbereitet werden die Folgen zu diesem Thema 
vom Hausener Heimatforscher und Philatelisten Elmar Vogt, lesen Sie heute Folge 12: 

Geschichte(n) aus dem Gemeindearchiv, 
Hebelhaus/Literaturmuseum und der Ortsgeschichte (12) 

 
Der Turnverein Hausen im Wiesental e. V. 

und Anteilscheine aus dem Jahre 1925 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Turnverein Hausen im Wiesental, am 30. September 1883 im Gasthaus  

„Zum Eisenwerk“ gegründet, erwarb 1925 von der Familie Bernauer die 

sogenannte „Turnerbündte“, ein Grundstück im Gewann „Bündtenfeld“, als 

Turnplatz. Zur Tilgung dieser Schulden gab der Turnverein Hausen laut 

Versammlungsbeschluss vom 30. Mai 1925 Anteilscheine über jeweils fünf Mark 

heraus, die nicht verzinst wurden.  

Das Grundstück brachte nach dem 2. Weltkrieg für den Turnverein neue 

Probleme, da die Gemeinde es von einer Dienststelle der Militärregierung ohne 

Entschädigung für den Turnverein zugewiesen bekam. Auf diesem Gelände 

stand bis vor wenigen Jahren ein Gebäude der Firma Auto-Kabel.  

Das Unternehmen »Auto-Kabel« wurde 1930   gegründet und begann mit der 

automobilen Serienfertigung durch Herbert Richartz in Köln. Vier Jahre später 

folgte ein Umzug nach Berlin und 1944 die Verlagerung über Plauen nach 

Hausen im Wiesental. 1945 erfolgte ein Neubeginn in Hausen im Wiesental   

(= Internetseite der Firma). 

Die Firma ist ein Zulieferbetrieb und ein Marktführer für Autohersteller weltweit. 

Mit dem Turnplatz der Freien Turnerschaft in der „Röthe“, welcher ebenfalls 

nach dem 2. Weltkrieg in das Eigentum der Gemeinde überging, verhielt es sich 

ähnlich wie mit dem des Turnvereins. Auf diesem Platz errichtete der Tennisclub 

seine Anlagen. Der Turnverein zählte 1927 sechs Ehrenmitglieder und 157 Aktive; 

der Jahresbeitrag betrug 4,80 Reichsmark. In der Festschrift von 1983 und in den 

Ortschroniken werden die Anteilsscheine nicht erwähnt. 

Text und Bildvorlage (elv)  
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Tour 3 Jugendcup 2020 beim TC GW Hausen
Der Tennisclub (TC) Grün-Weiß Hau-
sen veranstaltete seinen Jugendcup 
unter Beachtung der gültigen Coro-
na-Vorschriften in der Zeit vom 30.07.-
02.08.2020. Aufgrund der guten Vorbe-
reitung durch das Team um Turnierleiter 
Patrick Hager meldeten sich zahlreiche 
Spieler/-innen an. Der Verein freute 
sich über die hohe Teilnehmerzahl von 
43 Jugendlichen.
Die Konkurrenzen in den Altersklassen 
U8 Kleinfeld und U10 Midcourt wurden 
komplett am Samstag ausgespielt. Hier 
bedanken sich die Verantwortlichen bei 
den zahlreichen Helfern, welche sich 
als Schiedsrichter zur Verfügung gestellt hatten. In der Konkurrenz U8 Kleinfeld konnte sich Jakob Killeweit (TC 
BW Oberweier) vor Lennart Imhof (TC Rheinfelden) durchsetzen. In der Altersklasse U10 Midcourt hieß der 
Sieger Jayden Matje
(TC Schopfheim) vor Henry Wilkening (TC Wiechs).
Die Konkurrenzen U14 bis U18 starteten bereits am Donnerstag Nachmittag, hier fanden die Endspiele am 
Sonntag statt. Bei den U14-Juniorinnen setzte sich Lilly Steinebrunner (TC Schönau) vor Lilli Schwab (TC 
Wiechs) durch. Die Konkurrenz bei den U18-Juniorinnen konnte Luisa Greiß (TC Lörrach) vor Lena Hlawat-
schek (TC GW Hausen) gewinnen. Bei den U14-Junioren gewann Lucas Mahr von Staszewski (TC Rheinfel-
den), Merlin Strübe (TC GW Hausen) sicherte sich den zweiten Platz. Die Veranstalter bedanken sich bei den 
zahlreichen Sponsoren; durch die großzügigen Spenden konnten die Sieger Pokale, Medaillen sowie Sachprei-
se mit nach Hause nehmen. 

Abschlussturnier beim TC GW Hausen
Am Montag Nachmittag, 27.07.2020, fand 
das durch die Tennisschule Patrick Hager 
organisierte Abschlussturnier auf der Anlage 
des TC GW Hausen statt. Unter Einhaltung 
der geltenden Corona-Maßnahmen traten die 
Jugendlichen undKinder des Vereins in drei 
Einzel- und einer Doppelkonkurrenz gegen-
einanderan. Die Doppelkonkurrenz wurde 
als Mixed-Turnier ausgetragen und hob sich 
mit kurzweiligen und unterhaltsamen Spielen 
hervor. Jugendwart Patrick Hager hatte den 
Turnierablauf gut geplant und so konnte jedes 
Kind Punkte sammeln und sein im Laufe des 
Jahres erlerntes Können unter Beweis stellen.
Am Ende des kurzweiligen Nachmittags gab 
es Pizza für die hungrigen Sportler/-innen und 
im Anschluss daran fand die Siegerehrung 
statt.Jedes Kind wurde mit einer Medaille für 
seine Leistung geehrt, die Erst- und Zweitpla-
zierten erhielten einen Pokal. Zum Jugend-
vereinsmeister/-in gratulieren wir:Konkurrenz 
1 – männliche Jugend: Ben Irmer, Merlin Strübe; Konkurrenz 2 – weibliche Jugend: Linda Hlawatschek, Lotta 
Hlawatschek; Konkurrenz 3 – Midcourt: Benny Schröder, Magnus Homberger; Konkurrenz 4 – Doppel Mix: Lot-
ta Hlawatschek – Elia Pfletschinger; Grace Lockwood – Samuel Strohmaier.

Vereine berichten
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Wochenspruch:

„Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat!“ 
(Psalm 33, 12)
  

Liebe Gemeindemitglieder!

Schöpfung

ich glaube ein grashalm ist nicht geringer als das tagwerk der sterne 

und die ameise ist nicht minder vollkommen und des zaunkönigs ei und ein sandkorn 

und die Baumkrone ist ein meisterstück vor dem höchsten und die brombeerranken könnten 

die hallen des himmels schmücken und das schmalste Gelenk meiner Hand spottet aller technik

und die kuh die wiederkäut mit gesenktem kopf übetrifft jedes bildwerk

und eine maus ist wunder genug um millionen ungläubige wankend zu machen

WALT WHITMAN

Ich wünsche Ihnen für diese Sommerwochen die Zeit, wieder Staunen zu können über die vielen Wunder, denen wir täglich 
begegnen. Staunen heißt: „Es ist schön“. Staunen heißt: „Ich habe es nicht selber gemacht.“ Staunen heißt: „Es ist für mich. Jemand 
will mir damit etwas Gutes tun und seine Liebe zeigen.“

Möge all das Schwere und Schwierige, das uns in diesen Wochen auch begegnet, in den Mantel des Staunens eingebettet und von 
ihm getragen sein. Es hängt alles miteinander zusammen! Es kann alles aufeinander einwirken!
 
Mit herzlichen Grüßen – Ihre Vertretungs-Pfarrerin Ulrike Krumm

Gottesdienste

Sommergottesdienste in der Region:

Sonntag, 16. August, 10 Uhr in Gersbach an der Barockschanze 
         19 Uhr in der Stadtkirche Schopfheim  Beide  Gottesdienste mit Frau Pfarrerin Ulrike Krumm

Sonntag, 23. August, 10 Uhr in Raitbach – Bolzplatz
                                     mit einem Bläser-Ensemble der Musikschule Mittleres Wiesental
                                     und Frau Pfarrerin Ulrike Krumm

Sonntag, 30. August, 19 Uhr in der Stadtkirche in Schopfheim
 mit Frau Prädikantin Antje Böttcher

Näheres entnehmen Sie bitte dem nächsten Gemeindebrief oder der Homepage. Wer keinen Gemeindebrief bekommt, kann sich 
gerne in der tagsüber geöffneten Kirche oder im Pfarramt einen holen – wir haben immer ein paar übrig!

Kindergottesdienst
Nach den Sommerferien soll es auch mit dem Kindergottesdienst wieder losgehen – das erste Mal am Sonntag, den 20. September.
Das Angebot richtet sich vor allem an Kinder im Grundschulalter. In einem geschützten Raum erleben Kinder Gemeinschaft, 
anregende Geschichten und Gespräche, Raum für ihre Fragen und Gefühle und Zeit für kreative Aktionen. Der Kindergottesdienst 
beginnt um 10 Uhr zusammen mit den Erwachsenen und setzt sich dann im Gemeindehaus fort. Ein motiviertes und erfahrenes 
Team freut sich auf alle, die kommen!

Audio-Gottesdienste
Nachdem die Radiogottesdienste im Freien Radio Wiesental beendet werden mussten, gestalten Pfarrerin Ulrike Krumm und Klaus 
Deuss nun „Audiogottesdienste Online“ – ebenfalls im Zusammenspiel von geistlichem Wort und klassischer Kirchenmusik. Die 
Gottesdienste können Sie über die Homepage www.eki-hausen.de oder direkt unter www.eki-fahrnau-gersbach.de/audio anhören 
und mitfeiern.

Jubiläumskonfirmation
Weil unsere Planungen inzwischen Gestalt angenommen haben, kommt hier ein letzter Aufruf: Wer vor 50, 60, 65, 70 oder 75 Jahren
in Hausen oder an einem anderen Ort konfirmiert worden ist, kann sich gerne im Pfarramt melden. Die Jubiläumskonfirmation feiern 
wir am Sonntag, den 25.10., um 10 Uhr in der Hausener Kirche.

Kirchliche Nachrichten

Evang. Kirchennachrichten Hausen-Raitbach
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Homepage
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage unserer Gemeinde: www.eki-hausen.de.

Kirche offen zum Gebet
Weiterhin ist die Evangelische Kirche in Hausen zwischen 10-18 Uhr zum persönlichen Gebet geöffnet! Bitte halten Sie dabei die 
geltende Abstandsregel (2 Meter) ein. 

Auch unser Glockenläuten abends um 19.30 Uhr ist eine Einladung zum Gebet

Mich selbst können Sie weiterhin wie folgt erreichen:
Tel: 07622 - 67 22 663
Mobil: 0151-68 121 849
Email: Ulrike.Krumm@kbz.ekiba.de

Alles Gute für Sie, viel Segen und viele herzliche Grüße!  Ihre Vakanzpfarrerin Ulrike Krumm

Das Pfarrbüro ist vom 17. bis 28. August 2020 geschlossen

Pfarrerin Ulrike Krumm hat Urlaub vom 23. August bis zum 10. September. In dieser Zeit werden Trauerfeiern über das 
Pfarramt Schopfheim geregelt: Tel. 07622 / 4045. Danke für Ihr Verständnis!

Ev. Pfarramt, Hebelstraße 17a / Telefon: 07622 - 25 48 / E-Mail-Adresse: hausen@kbz.ekiba.de
Zuständig für die vakante Pfarrstelle ist Frau Pfarrerin Ulrike Krumm aus Fahrnau. Sie ist erreichbar 
unter der E-Mail-Adresse: Ulrike.Krumm@kbz.ekiba.de oder telefonisch unter 07622 – 67 22 663.
Pfarrsekretariat-Öffnungszeiten: Dienstag 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr und Freitag 9:30 bis 12:00 Uhr  

Du fehlst uns sehr

Karl Heinz Vogt
26.07.1940 12.08.2018

Altbürgermeister und Ehrenbürger

Deine Tochter Renate mit Familie

Freitag, 07.08.2020
 
Schopfheim 18:30 UhrWortgottesdienst mit Kommunionfeier  Frau Rettig 
 
Sonntag, 09.08.2020
Schopfheim 09:30 UhrWortgottesdienst mit Kommunionfeier / Familiengottesdienst im            

Freien auf dem Schulhof - bei guter Witterung - sonst Entfall

Sonntag, 16.08.2020
 Hausen 09:30 Uhr Eucharistiefeier im Freien vor dem Gemeindehaus - bei guter 

Witterung - sonst Entfall Pfarrer Latzel  
  
Bei allen Präsenzgottesdiensten sind die Abstandsregeln von 2m und die Hinweise der Helfer zu beachten. Das Tragen eines
Mundschutzes ist zweckmäßig, auf das gemeinsame Singen muss leider verzichtet werden.

Kath. Pfarrbüro St. Josef – Schulstraße 6 – 79688 Hausen im Wiesental
Pfarrbüro-Sprechzeiten: Montag 9 – 11 Uhr, Mittwoch 16 – 18 Uhr 
Tel. 07622-3438, Fax 07622-668797 E-Mail: pfarrbuero.hausen@kath-mittleres-wiesental.de
www.kath-mittleres-wiesental.de

Kirchliche Nachrichten

Kath. Kirchennachrichten Hausen-Raitbach
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Vereine berichten

Donnerstag, 06.08.2020                         19:30   Bezirksfreundschaftsspiele
TuS Maulburg       Herren 1    2:2
Samstag, 08.08.2020                              11:30   Bezirksfreundschaftsspiele
FC Tiengen    C-Jugend    5:4
Samstag, 08.08.2020                              18:00   Bezirksfreundschaftsspiele
SV Karsau 2    Herren 2    1:3
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Vereine berichten

Liebe Wanderfreundinnen/-freunde,

Aufgrund der Covid-19-Pandemie setzt der Schwarzwaldverein Hausen seine Aktivitä-
ten im August nach wie vor aus.

Zwar sind die Bestimmungen gelockert worden, trotzdem sind wir der Meinung, dass 
ein vernünftiges Wandern und eine gesellige Zusammenkunft nicht möglich ist.

Wir informieren die Mitglieder monatlich über die Wiederaufnahme  der  Aktivitäten des Schwarzwaldver-
eins Hausen.

Ulrich Wagner
(1. Vorsitzender)

Vereinsmitteilung zum Ferienprogramm Hausen

AWO Kinderspaß (0-6 Jahre)
Hebelstraße 28a

Samstag, den 15. August 2020

15:00 – 18:00 Uhr

Die AWO lädt am 15. August zwischen 15 und 18 Uhr

zum „Spaß für Kinder“ zwischen 0-6 Jahren ein.

Rund um das AWO-Stüble wird es lustige Spiel-, Spaß- und 

Überraschungsstationen für die Kleinen geben.

Alle Großen und Kleinen sind herzlich willkommen!

Eine Anmeldung ist zur besseren Planung erwünscht

(per Mail an: jaekelcindy@web.de oder Nachricht an

Cindy Jäkel (01577 682 40 14)

Wir freuen uns sehr auf euch! 😊 😊

Das AWO-Team Hausen

Ich werde dich nie vergessen.

Zum Tode meiner Lebensgefährtin

Peggy Böhler

möchte ich mich recht herzlich für die große Anteilnahme bedanken.

Ein besonderer Dank gilt der Familie, Freunden und Arbeitskollegen sowie der 

Gemeindeverwaltung Hausen im Wiesental.

In stiller Trauer

Peter Schoki Böhler
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Sonstiges Wissenswertes

Blut spenden und mit etwas Glück einen Weber-Grill gewinnen

Am 19. August 2020 zwischen 14:30 und 19:30 Uhr bittet der DRK Ortsverein Zell i. W. und der DRK-Blutspen-
dedienst Baden-Württemberg – Hessen in der Zeller Stadthalle (Scheffelstr. 8) um Ihre Blutspende. 
Lebensretter   werden   das   ganze   Jahr   über   gebraucht.   Doch   besonders   in   denSommermonaten 
werden Blutkonserven knapp. Jeder Spender trägt maßgeblich dazu bei, mit seinem Blut Patienten zu helfen. 
Als Dank verlost der DRK-Blutspendedienst vom 3.August bis 11. September 2020 jede Woche unter allen 
Blutspendern einen Weber Gasgrill Spirit E-320 GBS Original und drei exklusive Grill-Chefschürzen. 

Spenden trotz Corona 
Nachdem die erste Zeller Blutspendeaktion im April aufgrund von Corona kurzfristig abgesagt werden muss-
te, wurde zwischenzeitlich ein Hygienekonzept entsprechend der Corona-Verordnung erarbeitet.Am Eingang 
findet eine Temperaturmessung mit Abfrage nach Corona statt. Weiterhin wird Händedesinfektionsmittel und 
Mundschutz zur Verfügung gestellt und die Halle mit ausreichend Abständen gestaltet. Um Wartezeiten und 
Menschenansammlungen zu vermeiden, ist eine Terminreservierung über den beigefügten über den Link 
https://terminreservierung.blutspende.de/m/Zell-stadthalleoder über die kostenlose Spenderhotline 
0800 11 949 11 notwendig. 

Dank dieser Schutzmaßnahmen können Sie wieder Blut spenden, um anderen Menschen das Leben zu retten. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Ihr DRK Ortsverein Zell i. W. und der Blutspendedienst Baden-Württemberg 
– Hessen. 

Kindergeld nach Schulabgang frühzeitig beantragen 
und Unterlagen einreichen
Über 18-Jährige können noch Kindergeld erhalten

Das aktuelle Schuljahr ist zu Ende. Viele Eltern sind nun unsicher, wie es mit der Zahlung des Kindergeldes 
weitergeht. Muss sich das Kind eventuell sogar arbeitslos melden, bis es mit seiner Ausbildung oder seinem 
Studium beginnt?

Grundsätzlich erhalten Eltern für Kinder bis zum 18. Lebensjahr Kindergeld. Aber auch nach der Vollendung 
des 18. Lebensjahres kann Anspruch auf Kindergeld bestehen, zum Beispiel, wenn das Kind eine Schul- oder 
Berufsausbildung, ein Studium oder ein Praktikum absolviert. Ebenso kann während des Bundesfreiwilligen-
dienstes oder ähnlicher Dienste (FSJ, FÖJ, anerkannte Freiwilligendienste im Ausland) Kindergeld gezahlt 
werden.

Da es nach dem Schulende aber in aller Regel nicht nahtlos weitergeht, gib es Kindergeld ebenfalls während 
einer Übergangsphase von längstens vier Monaten zwischen zwei Ausbildungsabschnitten.

Wenn sich die Unterbrechung unverschuldet etwas länger hinzieht, kann für ein Kind weiterhin Kindergeld ge-
zahlt werden, wenn es auf einen Ausbildungs- oder Studienplatz wartet. Hierfür genügt die Zusendung eines 
Nachweises über den Ausbildungs- oder Studienbeginn oder einer Schulbescheinigung an die Familienkasse 
vor Ort. Eine Arbeitslosmeldung bei der Agentur für Arbeit ist in diesem Zeitraum nicht erforderlich. Wichtig ist 
immer, die Pläne des Kindes nach Schulzeitende schriftlich mitzuteilen. So können die Zahlungen aufrechter-
halten werden.

Auch für volljährige Kinder kann das komfortable Online-Angebot unter www.familienkasse.de genutzt werden. 
Hier können Nachweise über den Ausbildungs- oder Studienbeginn sowie Schulbescheinigungen bequem elek-
tronisch an die Familienkasse übermittelt werden. Über den Internetauftritt sind neben weiteren Online-Angebo-
ten zusätzlich weiterführende Informationen, Antragsformulare und Nachweisvordrucke verfügbar.




